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Berlin, 30.01.2024 

 
Rundschreiben 01/2024 
 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (AVR DWBO) 
 
Hier: Veröffentlichung von Beschlüssen der AK DWBO 
 
Die Arbeitsrechtsregelungsordnung (ARRO DWBO) vom 15. Juni 2018, 
in Kraft seit dem 1. Oktober 2018, sieht vor, dass Beschlüsse der 
Arbeitsrechtlichen Kommission des DWBO (AK DWBO) über eine 
Änderung der AVR DWBO durch Rundschreiben veröffentlicht werden. 
Die Beschlüsse werden gem. § 13 Abs. 2 ARRO DWBO mit ihrer 
Veröffentlichung wirksam. 
 
 
Beschluss gem. Anlage 3 Abs. 7 
 
Die AK DWBO hat für die nachfolgende Mitgliedseinrichtung des DWBO 
einen Beschluss gem. Anlage 3 Abs. 7 AVR DWBO gefasst, wonach 
durch diese die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie ganz oder 
teilweise auf das Kalenderjahr 2023 vorgezogen werden kann: 
 
- Schwestern- und Brüderschaft des Ev. Johannesstifts e.V. 
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An die Mitglieder des  
Diakonischen Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz e.V. (DWBO) 
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